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BVK - GRUNDSATZPROGRAMM 

„ZUKUNFT MITGESTALTEN – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN“ 

 
 

 

1. Vorwort 
 
1.1 Mit diesem Grundsatzprogramm des BVK soll die 
Basis für eine an all den Herausforderungen orientierte 
und gewachsene Berufspolitik gelegt werden, die in den 
nächsten Jahren das berufliche Handeln der Versiche-
rungsvermittler und Bausparkaufleute sowie die ver-
bandspolitischen Ziele des BVK mit seinen Mitgliedern 
bestimmen soll. 
  
1.2 Die Versicherungsvermittler haben eine besondere 
Bedeutung als klein- und mittelständische Unternehmen 
in Deutschland. Über Jahrzehnte haben sie durch ihren 
Rat und ihr berufliches Engagement dazu beigetragen, 
dass Vermögensbildung und Vorsorge im Fall der 
Krankheit und im Alter getroffen wurden. Sie haben sich 
gegenüber der Politik für eine gesetzliche und steuer-
rechtliche Förderung von Vermögensbildung und Da-
seinsvorsorge erfolgreich eingesetzt. 
 
1.3 Die Versicherungsvermittler, die ihre Heimat im 
Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute 
gefunden haben, haben mit Weitblick und auf der 
Grundlage von berufsethischen Werten, die sich insbe-
sondere in dem Leitbild des Verbandes wiederfinden, 
ihre beruflichen Rahmenbedingungen definiert und 
ihren Anspruch als vertrauenswürdige Berater und 
Betreuer der Versicherten herausgestellt. 
 
1.4 Die gesellschaftlichen Bedingungen, insbesondere 
die aufgrund des demographischen Wandels eingetre-
tenen Entwicklungen in den gesetzlichen Sozialsyste-
men, der globale Wettbewerb in der Versicherungswirt-
schaft und die gewachsenen Anforderungen an den 
Verbraucherschutz stellen auch für Versicherungsver-
mittler Herausforderungen dar, auf die Antworten für 
das Heute und für die Zukunft zu finden sind.  
 
1.5 Das Grundsatzprogramm legt zugleich das Funda-
ment, aktuelle und an den Zielen des Programms orien-
tierte Aktionen zu definieren und den einzelnen Verant-
wortungsträgern des BVK an die Hand zu geben. Es 
dient damit zugleich auch der stetigen Kontrollmöglich-
keit des politischen und tatsächlichen Verbandshan-
delns. 
 
2.  Versicherungsvermittlung als gesellschaftspoli-

tische Aufgabe 
 
2.1 Die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung hat in 
einem ganz wesentlichen Umfang die Vermögensbil-
dung in der Bevölkerung gefördert und das Bewusst-
sein des Einzelnen gebildet, Vorsorge in der privaten, 
freiwilligen und staatlich geförderten Vermögensbildung 
und Altersvorsorge sowie bei Sach- und Vermögensri-

siken zu treffen. Mit der intensiven und qualifizierten 
Kundenberatung und der Hinführung zur Vermögenssi-
cherung und Vermögensbildung haben die Versiche-
rungsvermittler eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
wahrgenommen, der sie sich weiterhin verpflichtet 
fühlen.  
 
2.2  Durch das infolge des Demographiewandels einge-
tretene Versagen der staatlichen Sozialsysteme steht 
die private Vermögensbildung dennoch weiterhin am 
Anfang. Zur Absicherung im Alter werden die staatli-
chen Rentensysteme nur noch zu einem geringen und 
oftmals nicht ausreichenden Maße dienen. Hier wird der 
Versicherungsvermittler ein immer wichtigerer Infor-
mant, Berater und Betreuer des Einzelnen. 
 
2.3 Die Versicherungsvermittler fühlen sich verpflichtet, 
ihren Kunden Beratungen und Vermittlungen zu einer 
finanziellen Sicherheit während und nach dem Berufs-
leben zukommen zu lassen, die den individuellen Be-
dürfnissen jedes Einzelnen entsprechen. Erforderlich ist 
es aber, in Anerkennung der Beratungsleistungen durch 
den Versicherungsvermittler gesetzliche Schranken und 
Hindernisse zu beseitigen, die durch gesetzliche Tarif-
vorbehalte entstanden sind.  
 
2.4 Die Versicherungsvermittler bieten aber nicht nur 
den Kunden ihre Dienstleistungen an, sie tragen auch 
Verantwortung dafür, das Bewusstsein des Menschen 
für einen weitergehenden adäquaten und dem jeweili-
gen Risiko angemessenen Versicherungsschutz bei 
Sach- und Vermögensrisiken zu fördern und zu diesem 
Schutz zu verhelfen. 
  
2.5 Die individuelle Beratung des Einzelnen durch Ver-
sicherungsvermittler steht zunehmend in Konkurrenz zu 
Massenangeboten, die weder dem Versicherungsziel 
noch dem Kunden gerecht werden können und die im 
Gegensatz zu einer verantwortlichen Dienstleistungs-
erbringung stehen. Der BVK, seine Mitglieder und alle 
qualifizierten Versicherungsvermittler stehen zu einer 
Berufsethik, die den Kunden und nicht den Produktab-
satz in den Vordergrund des Handeln stellt. 
 
2.6 Die gesamtgesellschaftliche Verantwortung des 
Versicherungsvermittlers steht aber vielfach im Wider-
spruch zu staatlich auferlegten bürokratischen Hinder-
nissen, die es abzubauen gilt. Verpflichtungen zur Kun-
deninformation, die sich die Versicherungsvermittler in 
Anerkennung des berechtigten Informationsbedarfs des 
Kunden selbst auferlegen, sind gesetzlich auf den je-
weils geäußerten Versicherungsbedarf des Kunden zu 
beschränken. Gesetzlich auferlegte oder von Verbrau-
cherschutzverbänden geforderte Verpflichtungen, über 
den vom Kunden geäußerten Versicherungsbedarf 
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hinaus seinen weiteren Versicherungsbedarf festzustel-
len, sind abzulehnen. Sie sind für den Kunden entmün-
digend.  
 
 
3.  Der BVK – Heimat der Versicherungskaufleute 
 
3.1 Seit über einhundert Jahren ist der BVK Heimat der 
deutschen Versicherungskaufleute und darüber hinaus 
seit 30 Jahren die der Bausparkaufleute. Er vertritt 
heute als weitaus mitgliederstärkster deutscher Versi-
cherungsvermittlerverband und als einer der bedeu-
tendsten europäischen Vermittlerverbände die Interes-
sen von mehr als 45.000 Einzelmitgliedern und über die 
Organmitgliedschaft die in den Vertretervereinigungen 
organisierten Versicherungsvertreter. 
 
3.2 Mit der Neuregelung des Versicherungsvermittler-
rechts2 als Umsetzung der EU-Richtlinie über Versiche-
rungsvermittlung3 wurde das Berufsbild der Versiche-
rungsvermittler neu geprägt und beeinflusst die Auf-
nahme in den BVK als Mitglied. Der BVK ist heute die 
Interessenvertretung der in dem Versicherungsvermitt-
lerregister eingetragenen Versicherungsvermittler, 
unabhängig davon, ob eine Tätigkeit als Einfirmenver-
treter, als Mehrfachagent, als Makler, als natürliche 
Person, in der Rechtsform einer juristischen Person, als 
Finanzdienstleister, als Strukturvertrieb oder im Annex-
vertrieb erbracht wird. Darüber hinaus bietet der BVK 
auch den Vertretervereinigungen im Sinne eines „Ge-
meinsamen Hauses“ sowie den Bausparkassenvertre-
tern eine berufs- und verbandspolitische Heimat. 
Grundlage der Mitgliedschaft im BVK ist unabdingbar 
die Anerkennung der ethischen Leitlinien des Verban-
des.  
 
3.3 Der BVK ist die Interessenvertretung aller Versiche-
rungsvermittler gegenüber der Politik, der Versiche-
rungs- und Bausparwirtschaft und der Gesellschaft, 
dies sowohl in der Europäischen Gemeinschaft als 
auch auf Bundes- und auf Länderebene. Er stellt die 
beruflichen Anliegen und Erfahrungen seiner Mitglieder 
und seine eigenen Erfahrungen und Kenntnisse in 
Richtlinien- und Gesetzgebungsverfahren den Gesetz-
gebungsorganen zur Verfügung und wirkt damit an der 
Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen mit, 
die die berufliche Tätigkeit seiner Mitglieder und des 
Berufsstandes prägen. Der BVK muss seine Position, 
von den Europäischen Institutionen und dem Gesetz-
geber als Sachverständiger in Fragen des Vertriebs- 
und des Versicherungsrechts für die Versicherungs-
vermittler gehört zu werden, sichern und ausbauen.  
 
3.4 Die Mitgliedschaft im BVK ist freiwillig und geprägt 
von denen, die sich persönlich mit dem organisierten 
Berufsstand identifizieren, die erkennen, dass in der 
Geschlossenheit Gestaltungs- und Einflussmöglichkei-
ten wachsen, und die die fachkundige Unterstützung 
und rechtliche Vorteile für die eigene Berufsausübung 
suchen. 
 
3.5 Als mitgliederstärkster deutscher Versicherungs-
vermittlerverband erreicht der BVK bei weitem nicht alle 
Vermittler als Mitglieder. Die meisten Versicherungs-

                                                
2  Bundesgesetzblatt Teil I, 2006 Nr. 63, S. 3232; 
3  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, L 9/3 

vom 15. Januar 2003: 

vermittler profitieren hingegen von der Politik, von dem 
Engagement und der Kompetenz des BVK, ohne ihm 
selbst anzugehören. Die Legitimation des Verbandes, 
für alle Versicherungsvermittler zu sprechen und als 
deren Repräsentant anerkannt zu werden, muss im 
Interesse des gesamten Berufsstandes deutlich erhöht 
werden. 
 
 
4. Der BVK – Im Dienste seiner Mitglieder 
 
4.1 Der BVK ist der Zusammenschluss von selbständi-
gen Versicherungsvermittlern in Deutschland, als sol-
cher übernimmt er eine Verpflichtung, gewissenhaft und 
ohne eigene Vorteilsnahme die beruflichen und berufs-
politischen Interessen vor allem derjenigen wahrzu-
nehmen und zu vertreten, die im BVK die berufliche 
Sicherheit, Solidarität und den kollegialen Austausch 
suchen und finden. 
  
4.2 Das Handeln des BVK wird bestimmt durch seine 
Mitglieder und getragen von demokratisch gewählten 
und ehrenamtlich tätigen selbständigen Versicherungs-
vermittlern und hauptamtlichen Mitarbeitern in der Ge-
schäftsführung, die alle mit großem Engagement und 
hoher Qualifikation im Interesse der Versicherungsver-
mittler wirken und sich dem Leitbild des Verbandes 
verpflichtet fühlen.  
 
4.3 Die Anliegen der Versicherungsvermittler zu erken-
nen bedeutet für den BVK, Kontakte auf der regionalen 
Ebene zu den Vermittlern zu suchen und zu finden. Der 
BVK ist daher aufgefordert, den Zuschnitt in Bezirks- 
und Regionalverbände möglichst breit anzulegen, so 
dass Dienstleistungen vor Ort angeboten werden, per-
sönliche Gespräche zwischen Vorständen der Bezirks- 
und Regionalverbände und Mitgliedern geführt und ein 
kollegialer Austausch und Verbindungen mit anderen 
Mitgliedern erreicht werden können. 
 
4.4 Um aktuelle Dienstleistungen in den Bezirksverbän-
den anbieten zu können, müssen die dort ehrenamtlich 
Tätigen fortlaufende Qualifizierungen erwerben. Der 
BVK unterstützt all diejenigen, die bereit sind, verant-
wortliche Aufgaben zum Vorteil seiner Mitglieder zu 
übernehmen. Er bietet ihnen jederzeitige Unterstützung, 
praxisnahe Fortbildungen und ausreichende finanzielle 
Mittel, um den Aufgaben auch dieses Programms ge-
recht werden zu können. 
 
4.5 Mitgliederinteressen erfolgreich wahrzunehmen 
bedingt, zeitnah alle möglichen und anstehenden Ver-
änderungsprozesse, die die berufliche Tätigkeit der 
Versicherungsvermittler betreffen, frühzeitig zu erken-
nen und evtl. Auswirkungen gegenüber den Mitgliedern 
zu kommunizieren. Das Wissen des Verbandes dient 
allen ehren- und hauptamtlich Tätigen und steht diesen 
als stets aktuelle Information zur Verfügung.  
 
4.6 Um das Ziel, ortsnahe Angebote zeitnah an die 
Mitglieder heranzutragen, zu erreichen, ist der BVK 
gefordert, auf allen Ebenen eine höchstmögliche 
Transparenz und bestmögliche Kommunikation unter 
Nutzung von modernen Medien zu gewährleisten. 
 
4.7 Der BVK steht seinen Mitgliedern gegenüber für 
eine qualifizierte und kompetente Beratungs- und 
Betreuungsleistung.  
 



 

 
5 

5.  Der Versicherungsvermittler – ein Beruf im Zeit-  
     wandel 
 
5.1 Die Strukturen in der Versicherungs- und Bauspar-
vermittlung, die über Jahrhunderte entstanden sind und 
in den letzten Jahrzehnten vor allem durch nebenberuf-
lich tätige Vermittler und Vertriebsunternehmen ein 
negatives Image des Berufsstandes herbeiführten und 
den Markt prägten, haben sich durch die gesetzlich 
vorgeschriebenen Qualifikationsanforderungen, Bera-
tungs- und Informationspflichten sowie Schadensabsi-
cherungen verändert. Hinzu kommen neue Vertriebs-
kanäle, wie der des Internets, und neue Produktange-
bote, wie das der Finanzdienstleistungen, die Einfluss 
auf das traditionelle Berufsbild der Versicherungsver-
mittler, aber auch auf deren Kundenbeziehung genom-
men haben. Im Rahmen der gewerberechtlichen Versi-
cherungsvermittlerregistrierung werden zunehmend 
Vermittlungen auch im Zusammenhang mit der Veräu-
ßerung von Waren oder Dienstleistungen an Bedeutung 
gewinnen. 
 
5.2 Der Versicherungsvermittler der Zukunft wird die 
universalen Kundenwünsche auf dem gesamten Feld 
der Risikoabsicherung sowie der Vermögenssicherung 
und -bildung bedienen müssen. Ohne eine entspre-
chende Qualifikation und eine stetige Fort- und Weiter-
bildung kann der Versicherungsvermittler im Wettbe-
werb nicht bestehen, er wird seinem Anspruch gegen-
über der Gesellschaft und dem Kunden nicht gerecht 
werden können. Von den Versicherungsunternehmen 
wird gefordert, dass dem Vermittler der Zukunft Chan-
cen und Möglichkeiten gegeben werden, seinen indivi-
duellen Stärken und Fähigkeiten entsprechend selb-
ständig tätig werden zu können. Sollvorgaben zur Ver-
mittlung einzelner Produkte hindern oftmals, auch für 
das Versicherungsunternehmen wirtschaftliche Vorteile 
zu nutzen, die der Vermittler entsprechend seinen Fä-
higkeiten und Neigungen auf anderen Produktebenen 
erreichen könnte. 
 
5.3 In diesem Wandel erwartet der Versicherungsver-
mittler den staatlichen Schutz und eine das Versiche-
rungsvermittlerrecht beachtende Geschäftspolitik der 
Versicherungsunternehmen angesichts von Vorfällen, in 
denen ohne Beachtung des Verbraucherschutzes und 
der gewerberechtlichen Normen standardisierte Versi-
cherungs- und Finanzdienstleistungsprodukte von je-
dermann angeboten werden.  
 
5.4 Das Vertrauen in die Versicherungswirtschaft hängt 
nicht nur von den Unternehmen und deren Produkten, 
sondern ganz wesentlich vom Image des Versiche-
rungsvermittlers ab, der durch fachliche und persönli-
che Beratung im ständigen direkten Kontakt zum Kun-
den steht. Ohne dieses Vertrauen in die gesamte Versi-
cherungsbranche werden wirtschaftliche Ziele nicht 
erreichbar sein, zum Schaden der Unternehmen und 
der Vermittler. Kein Direktvertrieb kann ein originäres 
Kundenvertrauen begründen, eine sachgerechte Versi-
cherungs- und Bausparvermittlung kann regelmäßig nur 
durch persönliche Beratung erfolgen. 
 
5.5 Verbraucher müssen die Sicherheit haben, dass die 
Qualifikation der Versicherungsvermittler durch deren 
Eintrag in das Versicherungsvermittlerregister gewähr-
leistet wird. Es gilt daher, dass jeder produktumfassend 
agierende Vermittler über die gleiche Mindestqualifika-
tion verfügen muss und dass aus dem Register erkenn-

bar wird, wenn andere und mindere Qualifizierungen 
vorliegen. Es muss auch deutlich werden, dass nur 
selbstregistrierte Vermittler eine die Ausbildung ab-
schließende Sachkundeprüfung abgelegt haben. 
 
5.6 Das Ansehen der Versicherungsvermittler wird 
maßgeblich mit beeinflusst durch die Unternehmenspo-
litik der Versicherer: Erfolgreiche Vertriebskonzepte 
wurden und werden zunehmend durch Kostensparkon-
zepte zum Nachteil der Kunden ersetzt, begleitet durch 
die Einbindung von qualifikationslosen Seiteneinstei-
gern, die zu größeren Abhängigkeiten und leichterer 
Steuerbarkeit geführt haben. 
 
6.  Versicherungsvermittlerbetriebe schaffen und  
     sichern Arbeitsplätze 
 
6.1 Weniger als 100.000 hauptberuflich und selbständig 
tätige Versicherungsvermittler bieten knapp 200.000 
Arbeitsplätze und bilden jährlich tausende Versiche-
rungskaufleute und -vermittler aus. Sie tragen damit 
einen wesentlichen Anteil an dem Angebot sicherer und 
dauerhafter Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirt-
schaft. 
 
6.2 Die Absicherung und Ausweitung von sicheren und 
dauerhaften Arbeitsplätzen in den Versicherungsagen-
turen steht in einem unauflösbaren  Zusammenhang mit 
den aus Provisionsansprüchen fließenden Einnahmen 
sowie mit gesetzlichen Auflagen, die  Bürokratiekosten 
auslösen. Versicherungsunternehmen sind aufgerufen, 
leistungsgerechte Provisionen anzubieten und der 
Gesetzgeber, unzumutbare Bürokratiekosten zu ver-
meiden und zu beseitigen. 
 
6.3 Als Arbeitgeberverband der selbständigen Versiche-
rungsvermittler tritt der BVK zusammen mit seinen 
Mitgliedern für eine angemessene Vergütung der in den 
Agenturen beschäftigten Arbeitnehmer und Auszubil-
denden ein, wobei auch stets die finanzielle Leistungs-
fähigkeit der Versicherungsvermittlerunternehmen im 
Vordergrund der Tarifverhandlungen steht und stehen 
muss.   
 
7.   Wirtschaftliche Grundlage der selbständigen  
      Versicherungsvermittlung 
 
7.1 Provisionen und Courtagen bilden die wirtschaftli-
che Grundlage des Berufs der Versicherungsvermittler 
ebenso wie die Bereitschaft und das Bewusstsein des 
Vermittlers, den Beruf eines selbständigen Kaufmanns 
auszufüllen und sich der damit verbundenen Eigenver-
antwortung zu stellen.  
 
7.2 Provisionen und Courtagen müssen dem Einsatz, 
den Aufgaben und den Leistungen des Versicherungs-
vermittlers gerecht werden und ihm die wirtschaftliche 
Grundlage für eine angemessene Unternehmens- und 
damit auch Lebensführung gewährleisten. 
 
7.3 Die selbständige und qualifizierte Versicherungs-
vermittlung kann nur dort angeboten werden, wo die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die vertragli-
chen Bindungen zum Versicherungsunternehmen und 
Kunden eine selbstbestimmte und selbstverantwortete 
Berufsausübung zulassen. 
 
7.4 Gesetzliche Regulierungen, die Vergütungen der 
Versicherungsvermittler begrenzen oder ausschließen, 
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sind innerhalb eines freien Marktes und Wettbewerbs 
abzulehnen. Auch Dienstleistungen wie die Kundenbe-
ratung, die nicht zu einem Vermittlungserfolg führen, 
müssen im Wege der Honorarberatung generell entgelt-
fähig sein. Gesetzliche Einschränkungen sind hier e-
benso abzulehnen wie vertragliche Ausschlüsse durch 
die Versicherungsunternehmen.  
 
7.5  Grundlage der Entstehung einer Vermittlungsver-
gütung ist die erfolgreiche Vermittlung eines Versiche-
rungsproduktes für ein Versicherungsunternehmen. 
Jede weitergehende Tätigkeit des Vermittlers, die er für 
ein Unternehmen ausübt (Schadensregulierung, Inkas-
sotätigkeit, Policierung o.ä.), ist durch ein gesondertes 
Entgelt zu vergüten. Dies gilt auch für Aufgaben, die 
das Versicherungsvertragsgesetz den Versicherungs-
unternehmen auferlegt und die von diesen auf die Ver-
mittler übertragen werden. 
 
7.6  Einseitig vertraglich gestaltete Regelungen in A-
genturverträgen schaffen Abhängigkeiten und stehen 
einer partnerschaftlichen Vertragsbeziehung entgegen. 
Fahrstuhlprovisionen, Abschlussvorgaben, Rennlisten, 
und Provisions-Clusterungen sind wie Bonifikationen 
regelmäßig ungeeignete Maßnahmen und Instrumente, 
den selbständigen Versicherungs- und Bausparvertrieb 
zu fördern und die individuelle  Fähigkeit des einzelnen 
Vermittlers zu nutzen. 
 
7.7  Der wirtschaftliche Erfolg der Versicherungsunter-
nehmen ist auch zukünftig in hohem Maße abhängig 
von der Leistungsfähigkeit des selbständigen Vertriebs. 
Das Bewusstsein des Aufeinanderangewiesenseins ist 
zu stärken und zu praktizieren. Der Vertrieb ist an dem 
Erfolg der Versicherungsunternehmen zu beteiligen, der 
wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens darf nicht 
Resultat von Provisionssenkungen und Eingriffen in die 
Vermittleragenturen sein. 
 
7.8  Die heutigen Vergütungssysteme, die Abschluss-
provisionen in den Vordergrund stellen, sollten den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Versicherungsver-
treter, die geprägt sind von der Existenzgründungspha-
se bis zum altersbedingten Berufsende, Rechnung 
tragen und parallel auch laufende Vergütungen zulas-
sen und anbieten. 
 
7.9  Die Versicherungsunternehmen sind aufgerufen, 
durch ihre Geschäftspolitik nicht ihrer eigenen Außen-
dienstorganisation durch Etablierung von konkurrieren-
den Vertriebswegen über Handelsketten o.ä. zu scha-
den. Die Ausschließlichkeitsverpflichtung muss dort 
gesetzlich oder vertraglich ihr Ende finden, wo die Un-
ternehmen daran bei eigener Begründung neuer Ver-
triebskanäle festhalten. 
 
7.10  Dem Versicherungsmakler steht als Sachwalter 
des Versicherten ein Courtageanspruch gegenüber 
dem Versicherungsunternehmen zu, der regelmäßig 
umsatzorientiert vom vermittelten Produkt abhängig ist 
und dem Bonifikationen oder andere Zusatzleistungen 
außerhalb der vertraglichen Courtage fremd sind.  
 
8.  Die Vermittlung von Versicherungen, Bau- 
     sparverträgen und Finanzdienstleistungen in  
     Zukunft 
 
8.1  Der Bedarf, Versicherungen zur Risikoabsicherung 
abzuschließen und für eine ausreichende Vermögens-

bildung zu sorgen, wird zukünftig schon durch die Fi-
nanzierungsschwierigkeiten der gesetzlichen Sozialsys-
teme in hohem Maße steigen. Der damit verbundene 
Beratungsbedarf der Versicherten wird stetig zunehmen 
und kann nicht durch Direktvertriebskanäle erfüllt wer-
den. Darüber hinaus löst die Geschäftspolitik der Versi-
cherungsunternehmen, aus Kostengründen eigene 
dezentrale Einheiten zu schließen, einen erhöhten 
Bedarf an selbständigen Versicherungsvermittlern aus. 
 
8.2  Die Entwicklungen im Vertrieb zeigen, dass die 
Steuerung der Einfirmenvertreter durch die Unterneh-
men zunimmt und deren selbständige Tätigkeit einengt. 
Zielvorgaben, Rennlisten, Fahrstuhlprovisionen, Bonifi-
kationen und Clusterungsmodelle stehen im Wider-
spruch zur Anerkennung eines selbständigen Berufs. 
Solidarisches Verhalten der Versicherungsvertreter zur 
Abwendung dieses Trends ist nicht zu erwarten, das 
Bewusstsein eines selbständigen Kaufmanns als 
gleichgestellter Vertragspartner der Unternehmen geht 
zunehmend zurück. Dies wird dazu führen, dass immer 
mehr Vermittler mit dem Bewusstsein eines selbständi-
gen Unternehmers die Einfirmenbindung hinterfragen. 
Die Anforderungen an die Flexibilität der Vermittler 
werden steigen. 
 
8.3  Der BVK unterstützt und fördert die Eigen- und 
Selbständigkeit aller Versicherungsvermittler unabhän-
gig von der Vertriebsform, in der sie tätig sind. Versu-
che, den selbständigen Vertrieb in Vertriebsunterneh-
men von Versicherungsunternehmen oder in Struktur-
vertriebe einzuordnen und zu verlagern, lehnt der BVK 
ab. Solche Ausgliederungen greifen in die Selbständig-
keit des Vermittlers ein, grenzen die Vermittler von der 
unmittelbaren Vertragspartnerschaft mit den Versiche-
rern aus und entziehen ihnen die Möglichkeit, an der 
Produktgestaltung zu Gunsten der Kunden mitzuwirken 
und Einfluss auf die Provisions- und Courtagevereinba-
rungen zu nehmen. Die Auslagerung des Einfirmenver-
triebs eines einzelnen Versicherungsunternehmens in 
ein Vertriebsunternehmen führt die Versicherungsver-
treter in eine abhängige Unteragentenstellung. 
 
8.4  Der Versicherungsvermittler der Zukunft wird nur 
auf der Grundlage einer umfassenden Qualifikation, der 
Bereitschaft zur ständigen Fort- und Weiterbildung und 
aus dem Bewusstsein und Handeln eines selbständigen 
Unternehmers heraus erfolgreich sein können. Leis-
tungsbereitschaft und Kundenorientierung, Eigeninitiati-
ve und Eigenverantwortung werden ebenso erforderlich 
sein wie eine Identifikation mit dem Beruf als Teil des 
Selbstverständnisses. 
 
9.  Gemeinsames Haus und Vertretervereinigungen 
      – Verbünde statt Gegensätze 
 
9.1 Die beruflichen Interessen der Versicherungsvertre-
ter werden auf unterschiedlichen Ebenen sowohl durch 
den BVK als auch durch die Vertretervereinigungen bei 
den Versicherungsunternehmen wahrgenommen. Wäh-
rend der BVK ohne jegliches Eigeninteresse unabhän-
gig die Anliegen der Versicherungsvertreter wahrneh-
men kann, agieren die Vertretervereinigungen durch 
ihre Repräsentanten auch im berechtigten, eigenen 
beruflichen Interesse, das von den Vertragsbeziehun-
gen zu den Versicherungs- und den Bausparunterneh-
men mitgeprägt wird.  
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9.2 Nur im Zusammenwirken mit den Vertretervereini-
gungen und deren Organisation im Arbeitskreis Vertre-
tervereinigungen der Deutschen Assekuranz (AVV) 
werden die Anliegen der Vertreter in der Öffentlichkeit 
und bei den Versicherungsunternehmen wahrnehmbar, 
nur in Geschlossenheit und Solidarität sind die Ziele 
des Berufsstandes erreichbar.  
 
9.3 Der BVK steht zu dem satzungsrechtlich abgesi-
cherten Modell des 1998 in Magdeburg gegründeten 
„Gemeinsamen Hauses“, in dem die Interessen aller 
Versicherungsvertreter in gegenseitigem Respekt, bei 
gegenseitiger Information und Abstimmung sowie in 
gemeinsamer Verantwortung aufgegriffen und wahrge-
nommen werden. Dabei verpflichten sich BVK und AVV 
zum solidarischen Handeln im Interesse aller Vertreter. 
Das „Gemeinsame Haus“ begründet auch die Anerken-
nung der Unverletzlichkeit der jeweiligen Kernkompe-
tenz von BVK und AVV, in der konkurrierendes Handeln 
keinen Platz hat. Gemeinsames Ziel im „Gemeinsamen 
Haus“ kann nur die Doppelmitgliedschaft der Versiche-
rungsvertreter im BVK und in ihrer dem AVV ange-
schlossenen Vertretervereinigung sein, weil sich die 
beiderseitigen Leistungen ergänzen. 
 
9.4 Der BVK erwartet von den einzelnen Vertreterverei-
nigungen die Priorität bei der Interessenwahrnehmung 
der ihr angeschlossenen Vertreter, die Vorrang gegen-
über der jeweiligen Geschäftspolitik der Versicherungs-
unternehmen haben muss. Zur unabhängigen Interes-
senvertretung der Versicherungsvertreter durch die 
Vertretervereinigungen ist eine finanzielle Unabhängig-
keit von den Versicherungsunternehmen unabdingbar, 
die jegliche Vorteilsannahme ausschließt. 
 
9.5 Die Interessen der BVK-Mitglieder, die gleichzeitig 
Mitglieder einer Vertretervereinigung sind, sind natur-
gemäß identisch, sie können daher nicht unterschied-
lich vertreten werden. BVK und Vertretervereinigung 
sind damit in Verantwortung für ihre gemeinsamen 
Mitglieder zur engsten Zusammenarbeit verpflichtet. 
Wird diese Zusammenarbeit nicht erreicht, ist der BVK 
zur Wahrung der Interessen seiner eigenen Mitglieder 
zum eigenständigen und selbständigen Handeln ver-
pflichtet.  
 
10.  Vertriebsrechtliche und handelsrechtliche  
       Aspekte 
 
10.1 Die Versicherungsvermittlertätigkeit wird vor allem 
geprägt durch das Gesetz zur Neuregelung der Versi-
cherungsvermittlerrechts, durch das Gesetz zur Reform 
des Versicherungsvertragsrechts (VVG) und die dazu 
ergangenen Verordnungen sowie durch das aus dem 
Jahre 1897 stammende Handelsgesetzbuch (HGB), die 
insgesamt weder den Veränderungen im Versiche-
rungsvertrieb noch den beruflichen Abläufen und Zu-
sammenhängen der Versicherungsvermittlung gerecht 
werden. 
 
10.2 Die Versicherungs- und Bausparvermittlung bedarf 
neuer Rahmenbedingungen, die den unterschiedlichen 
Versicherungs- und Bausparprodukten und Vermitt-
lungstätigkeiten Rechnung tragen, die jeweiligen und 
notwendigen Qualifikationsanforderungen dazu fest-
schreiben und dem Kunden eine Orientierungshilfe und 
Sicherheit bei seiner Frage geben, welcher Vermittler 
bei welchem Versicherungsbedarf über eine dazu not-
wendige Erlaubnis und damit Qualifizierung verfügt.  

 
10.3 Die Versicherungs- und Bausparprodukte sind 
dem Kunden transparent zu machen, ohne dass der 
Versicherungsvermittler den vom Kunden nicht geäu-
ßerten Bedarf ermitteln muss und ohne dass die Anfor-
derungen an Beratung, Information und Dokumentation 
einen nicht zu verantwortenden bürokratischen Auf-
wand auslösen. 
 
10.4 Mehr als bisher müssen die Vertragspartnerschaft 
zwischen den Versicherungsunternehmen einerseits 
und den Versicherungsvermittlern andererseits gestärkt 
und Eingriffe in die selbständige Unternehmenstätigkeit 
der Versicherungsvermittler, die einer Scheinselbstän-
digkeit oder abhängigen Tätigkeit entsprechen, ausge-
schlossen werden. Gesetzlich ist die Selbständigkeit 
des Versicherungsvermittlers als eigenständiger Unter-
nehmer zu stärken und dem im Rahmen der gesetzlich 
zulässigen Dispositionsfreiheit entstandenen Ungleich-
gewicht entgegenzuwirken. Die handelsrechtliche Be-
mühungspflicht des Vermittlers darf nicht weiterhin 
durch ein sich ausweitendes Weisungsrecht der Versi-
cherungsunternehmen ausgehöhlt und ins Gegenteil 
verkehrt werden.  
 
10.5 Der Ausgleichsanspruch nach dem HGB dient zur  
Anerkennung der Vermittlungsleistung durch den Ver-
treter, dessen Vermittlungen dem Versicherungsunter-
nehmen über das Ende des Vertretervertrages hinaus 
erhebliche finanzielle Vorteile geben. 
 
10.6 Die Bestimmungen zum Ausgleichsanspruch wer-
den aber heute den tatsächlichen Verhältnissen nur 
noch unzureichend gerecht und sollten zu einer gerech-
teren Beteiligung des Vermittlers an den fortbestehen-
den Vorteilen des Versicherungsunternehmens führen. 
Dies soll auch gelten für den Fall der Eigenkündigung 
durch den Vermittler. Grundsätzlich muss dem Vermitt-
ler das Wahlrecht zwischen Ausgleichsanspruch und 
Aufrechterhaltung des laufenden Provisionsanspruchs 
zustehen, insbesondere darf der Ausgleichsanspruch 
nicht weiterhin in Abhängigkeit zu Vorteilen gestellt 
werden, die das Unternehmen etwa in Form von Alters-
versorgungen als Provisionsergänzungsentgelte anlegt.  
 
11. Finanzdienstleistungen und Bausparen 
 
11.1  Die Bausparkassenvertreter nehmen traditionell 
innerhalb der BVK-Mitgliedschaft eine wichtige Funktion 
wahr, sie stellen die Verbindung zwischen der vermö-
gensbildenden Anlage und deren Absicherung dar. Das 
Bausparen hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass 
ein ausreichendes und zeitgemäßes Wohnungsangebot 
in Deutschland besteht. 
 
11.2  Die Vermittlung von Finanzdienstleistungen durch 
den Versicherungsvermittler gewinnt im globalen Wett-
bewerb der Unternehmen zunehmend an Bedeutung. 
Die Trennung der einzelnen Geschäfts- und Tätigkeits-
bereiche, die dem Vermittler in der Vergangenheit Si-
cherheit in seiner beruflichen Ausrichtung gab, wird 
durch eine umfassende Anlagenachfrage des Kunden 
abgelöst.  
 
11.3 Die Tendenz geht zu einer Gesamtfinanzbera-
tung aus einer Hand, so dass es zunehmend auch zu 
einer Vermischung von Produkten im Grenzbereich 
zwischen Versicherungsprodukten und Finanzdienst-
leistungsprodukten kommt. Der Vermittler der Zukunft 
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wird in größeren Agentureinheiten einen zunehmenden 
Teil der Palette aus Versicherungs-, Finanz-
dienstleistungs- und Bausparprodukten anbieten müs-
sen, will er im Wettbewerb mit den Banken und anderen 
auf Anlage und Absicherung ausgerichteten 
Dienstleistern bestehen können.  
 
11.4 Die Ausweitung der Angebote auf dem Versi-
cherungs- und Anlagemarkt hat zu einer Verschiebung 
des Marktzugangs zu Gunsten von Banken geführt, die 
zu einem einseitigen Wettbewerbsvorteil führt. Der BVK 
fordert ein Verbot der datenrechtlich bedenklichen und 
rechtswidrigen Nutzung der den Banken vorliegenden 
Kundendaten ein. Ebenso stehen Kopplungsverträge, in 
denen Banken die Kreditvergabe von dem Abschluss 
von Versicherungen oder Bausparverträgen abhängig 
machen, einem freien Wettbewerb entgegen. 
 
12.  Der BVK – Anbieter und Garant von  
       Qualifizierungen 
 
12.1 Der BVK hat gemeinsam mit der Versicherungs-
wirtschaft eine eigenständige Qualifizierung der Versi-
cherungsvermittler geschaffen, in der mehr als 120.000 
Vermittler zum Versicherungsfachmann BWV bzw. zur 
Versicherungsfachfrau (BWV) ausgebildet wurden. Die 
Anerkennung dieser Ausbildung hat der Gesetzgeber 
mit dem im Jahre 2007 in Kraft getretenen Berufsrecht 
für Versicherungsvermittler ausgesprochen, in dem die 
zur Berufsaufnahme und –ausübung erforderliche 
Sachkunde auf der Ausbildung des Berufsbildungswer-
kes der Deutschen Versicherungswirtschaft basiert, 
deren Gründungsmitglied der BVK war. Der BVK tritt für 
eine generelle Sachkundeprüfung aller Versicherungs-
vermittler als Qualifikationsanforderung zum Beruf ein, 
die nicht in die Beliebigkeit von Versicherern und Ver-
trieben gestellt werden. 
 
12.2 Die wachsende Bedeutung des immer komplexer 
werdenden Marktes für Vorsorge-, Versicherungs- und 
Finanzprodukte wird dazu führen, dass auch die Quali-
fikationsanforderungen höher werden und sich stetig 
den gestiegenen Anforderungen anpassen müssen. 
Schon die durch den Gesetzgeber vorgegebene Aner-
kennung der privaten Vorsorge erfordert eine zuneh-
mende umfassende Qualifikation der Versicherungs-
vermittler. 
 
12.3 Beratungsqualität und Ausbildungsniveau werden 
zukünftig zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, der 
auch die wirtschaftliche Situation der Vermittler ent-
scheidend beeinflusst. Die Leistungen und die Bera-
tungsqualität werden noch stärker an den sich wech-
selnden und zunehmenden Wünschen der Kunden 
orientiert sein müssen.  
 
12.4 Der BVK stellt sich den wachsenden Anforderun-
gen an die Qualifikation der Versicherungsvermittler, 
indem er durch eine eigene selbständige Bildungsein-
richtung, der „Bildungsakademie des Bundesverbandes 
Deutscher Versicherungskaufleute“, Anbieter von Fort- 
und Weiterbildungen ist und stets den Anforderungen 
entsprechende fachliche und persönliche Qualifizie-
rungsmaßnahmen berufsbegleitend – und ggf. in Part-
nerschaft mit anderen Bildungsträgern - anbietet. Aus-
druck dieser Maßnahmen werden für den Verbraucher 
und die Vertragspartner unverwechselbare Zertifizie-
rungen sein. Qualität und Zuverlässigkeit sind für Mit-
glieder des BVK selbstverständlich und begründen die 

Bereitschaft und die Verpflichtung zur Fort- und Weiter-
bildung und damit zur Teilnahme an den Angeboten der 
BVK-Bildungsakademie. 
 
13.  Der BVK als nationaler und internationaler  
       Lobbyist 
 
13.1 Einflussnahme auf und Mitgestaltung von berufs-
rechtlichen Rahmenbedingungen der Versicherungs-
vermittler erfordern stetigen Kontakt eines Verbandes 
zu Regierungsstellen und zur Politik. Nur für die Ver-
bände, die über ein ausgeprägtes Netzwerk an politi-
schen Kontakten verfügen, ist es möglich, schon früh 
rechtliche Entwicklungen zu erkennen und eigene An-
liegen einzubringen. Dies gilt nicht nur gegenüber dem 
Bundesgesetzgeber, sondern auch gegenüber den im 
Bundesrat als zweiter Kammer vertretenen Bundeslän-
dern und zunehmend noch mehr auch gegenüber den 
Europäischen Institutionen wie Europaparlament, Euro-
päischer Kommission und Europarat sowie dem Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
 
13.2  Der BVK verfügt neben der Geschäftsführung in 
Bonn über ein eigenes Hauptstadtbüro in Berlin und ist 
eingebunden in den Bundesverband der Dienstleis-
tungswirtschaft (BDWi) in Berlin und in das Internatio-
nale Büro der Versicherungsvertreter (Bureau Internati-
onal des Producteurs d´Assurances et de Réassuran-
ces = BIPAR) in Brüssel. Die unterschiedlichen Ebenen 
der Lobbyarbeit des BVK gewährleisten es, schon früh-
zeitig rechtliche Entwicklungen, die den Berufsstand der 
Versicherungsvermittler betreffen, zu erkennen und in 
Gesprächen Einfluss zu nehmen. 
 
13.3 Der BVK wird seine Bemühungen, Recht gestal-
tend auf die Rahmenbedingungen der Versicherungs-
vermittler einzuwirken, und seine breit angelegte Lob-
byarbeit weiterhin intensivieren und ausbauen.  
 
13.4 Da Gesetzgebungsverfahren die Interessen der 
Versicherungsvermittler oft nur in Detailfragen betreffen 
und daher die politischen Ziele der Parteien und Regie-
rungen oft – häufig auch unerkannt - nur mitberühren, 
arbeitet der BVK mit anderen Verbänden wie dem 
DIHK, dem GDV, der Gewerkschaft ver.di, Verbrau-
cherschutzverbänden und anderen gesellschaftspoliti-
sche Anliegen vertretenden Zusammenschlüssen als 
starker Partner seiner Einflussnahme eng zusammen. 
Dabei gilt es, diese Partner zu gewinnen, vertrauensvoll 
mit ihnen zusammenzuarbeiten und diese Kontakte zu 
erhalten und auszudehnen. 
 
14.  BVK im Verhältnis zu den Versicherungsunter- 
       nehmen und GDV sowie den Bausparkassen  
       und deren Organisationen 
 
14.1 Gemeinsam mit den Versicherungsunternehmen 
und seinem Spitzenverband, dem GDV, sucht der BVK 
im Gespräch nach Lösungen zu Fragen und Problemen 
des Vertriebs zu den Auswirkungen gesetzlicher Nor-
men auf Versicherungen, Versicherungsvermittler und 
Versicherungsprodukte sowie bei Interessengegensät-
zen zwischen den Versicherungsunternehmen und 
Versicherungsvermittlern, wobei notwendigerweise die 
Interessen der Versicherungsvermittler im Vordergrund 
des Handelns und Denkens des Verbandes stehen. 
 
14.2 Erfolgreich hat die Partnerschaft von BVK, Versi-
cherungsunternehmen und GDV die Grundsätze zur 
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Berechnung des Ausgleichsanspruchs herbeigeführt, 
Gedanken zum Image der Branche erarbeitet, Überein-
künfte zum Schutz älterer Versicherungsvermittler ge-
funden und politischen Einfluss auf Gesetze und Ver-
ordnungen genommen. Gemeinsame Überzeugungen, 
Beratungsergebnisse und Vereinbarungen sind von 
allen Beteiligten mit Leben zu erfüllen und bedürfen 
ihrer Beachtung und Respektierung.  
 
14.3 Gemeinsamkeiten werden jedoch nicht auf Dauer 
festgeschrieben, vielmehr sind sie im Wege des gegen-
seitigen Verständnisses den jeweiligen Entwicklungen 
anzupassen, insbesondere dann, wenn ansonsten die 
vertragspartnerschaftlichen Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Vermittler sich zur einseitigen Be-
günstigung entwickeln. Der BVK lehnt Bestrebungen 
ab, mit denen das Recht zur einseitigen Vertragsände-
rung durch Versicherungsunternehmen beansprucht 
wird. 
 
14.4 Der BVK wird zukünftig die enge Zusammenarbeit 
mit denjenigen Versicherungsunternehmen suchen, die 
ihre Bereitschaft zeigen, im Interesse der Versiche-
rungsvermittler vertragliche Regelungen zu finden, die 
im Respekt vor dem Beruf eines selbständigen und 
nicht weisungsgebundenen Versicherungsvermittlers 
getroffen werden. Der BVK wird Versicherungsunter-
nehmen aktiv unterstützen, die sich im Sinne seines 
Grundsatzprogramms als fairer Vertragspartner ihrer 
gebundenen und ungebundenen Vermittler gerieren. 
Der BVK wird die Öffentlichkeit suchen, wenn Versiche-
rer vertragliche Regelungen, gemeinsame Überein-
kommen oder die Ziele des Grundsatzprogramms und 
die Interessen der Versicherungsvermittler verletzen 
oder in Frage stellen. 
 
14.5 In gleicher Weise wie zu den Versicherungsunter-
nehmen und seinem Spitzenverband wird sich der BVK 
mit den Bausparkassen und deren Spitzenverbänden 
für die Anliegen der Bausparkassenvertreter eintreten. 
 
15. BVK in der Gesellschaft 
 
15.1 Der BVK sieht es als seine Verpflichtung an, den 
von ihm vertretenen Berufsstand in der Wahrnehmung 
innerhalb der Gesellschaft zu fördern und sein Image 
zu verbessern. Dieser Verpflichtung wird er durch eine 
umfassende und qualifizierte Öffentlichkeits- und Pres-
searbeit gerecht, die den Einsatz der Versicherungs-
vermittler für eine Vermögenssicherung, eine breite 
Vermögensbildung, eine Absicherung von Krankheit 
und Alter sowie eine umfassende Risikoabsicherung 
objektiv darstellt. Der BVK sieht es auch als eine Ver- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pflichtung an, die öffentliche Diskussion in allen Fragen 
des Versicherungs- und Bausparwesens durch Informa-
tionen zu fördern und selbst Themen aufzugreifen, die 
dem Schutz der Versicherten und Bausparer vor fal-
schen Produkten und unqualifizierten Vermittlern die-
nen. 
 
15.2  Der BVK sieht sich als Interessenwahrer der Ver-
sicherungsvermittler in Deutschland, aber gleichzeitig 
auch als Garant der Verbraucherinteressen, ohne dass 
die zweiseitige Zielorientierung im Widerspruch steht. 
Eine erfolgreiche Versicherungs- und Bausparvermitt-
lung ist abhängig von einer festen Vertrauensbeziehung 
zwischen Kunden und Vermittlern, die ohne Achtung 
der berechtigten Interessen der Kunden nicht erreichbar 
ist. Verbraucherschutz ist in vielen Teilen nicht ohne 
Selbstzweck von Verbraucherschutzorganisationen 
denkbar. Im verbandspolitischen Handeln wird der BVK 
daher stets den objektiven und im Einzelnen festzustel-
lenden Kundenwünschen näher stehen als den Forde-
rungen der Verbraucherschutzverbände. Dort wo eine 
Interessenidentität vorhanden ist, sind gemeinsame 
Aktionen von BVK und Verbraucherschutzverbänden 
nicht nur sinnvoll, sondern konkret anzustreben. 
 
15.3  Der BVK unterstützt die Politik und den Gesetz-
geber in allen Fragen der Versicherungs- und Bauspar-
vermittlung und des Versicherungs- und Bausparwe-
sens. Er steht als Sachverständiger zu Themen der 
ausreichenden Vermögensbildung und Altersvorsorge 
ebenso zur Verfügung wie bei Fragen der staatlichen 
Förderung und steuerrechtlichen Behandlung von Vor-
sorgeanlagen. 
 
16. Der BVK – Ein Verband mit Zukunft 
 
16.1  Der BVK wird auch in Zukunft Heimat der Versi-
cherungsvermittler sein, die in Verantwortung des Be-
rufsstandes Einfluss auf die Politik, die Versicherungs-
unternehmen und die Gesellschaft dort nehmen wollen, 
wo die Interessen der Vermittler und deren Kunden 
tangiert werden.  
 
16.2  Die Mitgliedergemeinschaft des BVK bewirkt 
seine Stärke und macht den Verband zum Sprachrohr 
des gesamten Berufsstandes. Dass möglichst viele 
Versicherungsvermittler dieser Gemeinschaft beitreten 
und angehören, ist eine Selbstverpflichtung des Berufs-
standes. Nur so wird gewährleistet, dass die Versiche-
rungsvermittler die Beantwortung der den eigenen 
Beruf betreffenden Fragen nicht Dritten überlassen, 
sondern darauf selbst Einfluss nehmen. 
 
 
 


